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Feuerlösch-Boot auf dem Vierwaldstättersee 

 

Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung: 

 

Im April 2011 wurde im Sicherheitsausschuss Luzerner Polizei das Thema „Brandbekämpfung 

auf Luzerner Seebecken des Vierwaldstättersees: Zuständigkeiten und Mittel“ zwischen dem 

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern und der Stadt Luzern besprochen. 

Daraufhin wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Vertretern des Justiz- und Sicher-

heitsdepartements (JSD), des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (Dienststelle Um-

welt und Energie), der Luzerner Polizei, des Feuerwehrinspektorats der Gebäudeversicherung 

Luzern sowie der beiden Ölwehr-Stützpunktfeuerwehren Stadt Luzern und Region Sursee 

gegründet, um die Ersatzbeschaffung der bestehenden Ölwehrboote vorzubereiten und den 

zusätzlichen Auftrag zur Brandbekämpfung auf dem Vierwaldstättersee zu klären. 

 

Diese Arbeitsgruppe erarbeitete folgende Ergebnisse: 

 Analyse der Ist-Situation, inklusive der rechtlichen Grundlagen, für die unterschiedlichen 

Aufgaben und Hilfeleistungen auf See der Blaulichtorganisationen Polizei und Feuerwehr; 

 Bewertung eines vorgängig von der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie in Auf-

trag gegebenen Expertenberichts von Ernst Basler + Partner zu den Ölwehrbooten im 

Kanton Luzern; 

 Analyse über Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren (SWOT-Analyse); 

 Schlussfolgerungen und Finanzierungsvorschlag für Investition und Betrieb aufgrund der 

Aufgaben- und Zuständigkeitsanalyse; 

 Antrag zuhanden des Regierungsrates. 

 

Der Regierungsrat ist an seiner Sitzung vom 27. September 2013 dem Antrag der Arbeits-

gruppe gefolgt und hat beschlossen, dass wie bisher für die beiden Feuerwehren Stadt Luzern 

und Region Sursee drei Boote zur Verfügung stehen sollen (je ein mobiles Boot in Sursee und 

Luzern sowie ein stationäres Boot in Luzern). Neu erhielt die Feuerwehr Stadt Luzern zudem 

offiziell den Auftrag zur Brandbekämpfung auf dem Vierwaldstättersee. Das bedeutet, dass 

das bisherige stationäre Ölwehrboot durch ein Löschboot mit zusätzlichen Spezialgeräten für 

den Brandschutz und den Löschdienst ausgestattet werden kann. 

 

Die entsprechenden Beschaffungen für die Feuerwehrboote sind auf 2015 (mobile Ölwehr-

boote) und 2016 (stationäres Löschboot, welches neu auf Brandbekämpfung ausgelegt wird) 

geplant. Die Finanzierung der Ölwehrboote erfolgt vollumfänglich über die kantonale 

Stellungnahme 
zum 

Postulat 
Nr. 164  2012/2016 
von Joseph Schärli namens der SVP-Fraktion 

vom 24. Februar 2014 

(StB 375 vom 21. Mai 2014) 

 



Seite 2 
 
 

Dienststelle Umwelt und Energie (uwe). Die Finanzierung für das Löschboot ist auf die Partei-

en Kanton (JSD und uwe), Stadt (Spezialfinanzierung Feuerwehr) und Gebäudeversicherung 

Luzern aufgeteilt. Der Kostenverteiler berücksichtigt die unterschiedlichen Aufgaben und 

Zuständigkeiten. So werden die Feuerwehrboote unter anderem auch für Gemeindeaufgaben 

wie Brandbekämpfung vom See aus (Uferobjekte und -regionen, Brücken), Sicherheitsdienst 

bei Grossveranstaltungen (Feuerwerk usw.) und Sicherungsmassnahmen bei Hochwasser 

(Treibholz usw.) eingesetzt. Im Rahmen des Beschaffungsprojekts werden aufgrund der aus-

gewiesenen Bedürfnisse die Kosten genau ermittelt und das Finanzierungsmodell bei Bedarf 

überarbeitet. 

 

Das Ersatzbeschaffungsprojekt für das stationäre Löschboot startet im Sommer 2014. Die  

Federführung obliegt der Feuerwehr Stadt Luzern. Dabei werden nebst der Realisierung des 

Löschbootes auch die Finanzierungs- und die Standortfrage definitiv zu klären sein. So wer-

den beispielsweise durch die Ersatzbeschaffung der Boote Anpassungen und Erweiterungen 

am Bootshaus notwendig werden. 

 

Mit den getroffenen Entscheiden ist die Feuerwehr Stadt Luzern zufrieden. Der Ersatzbe-

schaffungsprozess ist aufgegleist und auf Kurs. Die Forderung auf Beschleunigung der Ver-

handlungen ist hinfällig, da die weiteren Schritte nun in der Verantwortung der Feuerwehr 

Stadt Luzern liegen. Die Forderungen des Postulates sind daher erfüllt. 

 

Der Stadtrat nimmt das Postulat entgegen und beantragt gleichzeitig, dieses abzuschreiben. 
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